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Änderung der Verordnung zum Planungs- und Baugesetz 
und zur Interkantonalen Vereinbarung über die 
Harmonisierung der Baubegriffe (PBV) 
vom 16. Mai 2023 

I. 
Der Erlass RB 700.1 (Verordnung zum Planungs- und Baugesetz und zur Interkanto-
nalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe [PBV] vom 18. Sep-
tember 2012) (Stand 8. Oktober 2022) wird wie folgt geändert: 

§  52 Abs. 1 (geändert), Abs. 1bis (neu), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert), 
Abs. 4 (geändert) 
1 Bedarf die Realisierung einer Baute oder einer Anlage neben der Baubewilligung 
weiterer Bewilligungen oder Stellungnahmen kantonaler Behörden, hat die Gemein-
debehörde das Baugesuch spätestens mit Beginn der öffentlichen Auflage dem Gene-
ralsekretariat des Departements für Bau und Umwelt einzureichen. 
1bis Gehen Einsprachen ein und betreffen die Rügen Bereiche, die durch die kantonalen 
Fachstellen zu beurteilen sind, sind diese den massgeblichen Fachstellen zur Stellung-
nahme zu unterbreiten. Die Gemeindebehörde reicht die Einsprachen nach Ablauf der 
öffentlichen Auflage dem Generalsekretariat des Departements für Bau und Umwelt 
ein. 
2 Das Generalsekretariat des Departements für Bau und Umwelt koordiniert die kan-
tonalen Stellungnahmen oder Entscheide und übermittelt diese der Gemeindebehörde. 
3 Die Gemeindebehörde entscheidet über das Baugesuch und die Einsprachen nach 
Vorliegen aller erforderlichen Stellungnahmen oder Entscheide. 
4 Sie eröffnet den Parteien den Entscheid über die Baubewilligung und die Ein-
spracheentscheide zusammen mit den weiteren erforderlichen Entscheiden und Stel-
lungnahmen. 

§  53 Abs. 2 (aufgehoben), Abs. 3 (geändert) 
2 Aufgehoben. 
3 Das Amt für Raumentwicklung entscheidet bei allen Bauvorhaben ausserhalb der 
Bauzone, ob sie zonenkonform sind oder ob eine Ausnahmebewilligung nach 
Art. 24 ff. RPG erteilt werden kann. 
II. 
(keine Änderungen bisherigen Rechts) 
III. 
(keine Aufhebungen bisherigen Rechts) 
IV. 
Diese Änderung tritt auf den 27. Mai 2023 in Kraft.

https://www.rechtsbuch.tg.ch/data/700.1/de
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Änderung der Verordnung zum Planungs- und Baugesetz 
und zur Interkantonalen Vereinbarung über die 
Harmonisierung der Baubegriffe (PBV) 

vom 6. Februar 2024 

I. 

Der Erlass RB 700.1 (Verordnung zum Planungs- und Baugesetz und zur Interkanto-
nalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe [PBV] vom 18. Sep-
tember 2012) (Stand 27. Mai 2023) wird wie folgt geändert: 

§  31 Abs. 1bis (neu) 

1bis Luft/Wasser-Wärmepumpen dürfen den vorgeschriebenen Grenzabstand bis zu ei-
nem Abstand von 1.50 m unterschreiten. 

§  35 Abs. 1 

1 Für energieeffizientes Bauen werden auf die im Baureglement oder in Sondernut-
zungsplänen festgelegten Nutzungsziffern folgende Zuschläge gewährt: 
2. (geändert) 20 % bei der Geschossflächenziffer und 10 % bei der Baumassen-

ziffer und bei der Überbauungsziffer für Gebäude, die den Minergie-P-Baustan-
dard erfüllen oder deren opake Teile der thermischen Gebäudehülle bis 2 m im 
Erdreich einen U-Wert von 0.12 W/m²K oder weniger und deren Fenster einen 
U-Wert von 0.80 W/m²K oder weniger einhalten 

II. 

(keine Änderungen bisherigen Rechts) 

III. 

(keine Aufhebungen bisherigen Rechts) 

IV. 

Diese Änderung tritt auf den 10. Februar 2024 in Kraft. 

https://www.rechtsbuch.tg.ch/data/700.1/de

